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künftig fortfallend

gesetzlich geschützter Baumbestand

Wurzelschutzbereich

Planzeichenerklärung
Es gilt die Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I  S. 1802).

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl

Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)
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(§ 9 Abs. 7 BauGB)
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
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5,0

Erhaltung von Bäumen

68.78
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Hecke

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne
des Naturschutzrechts - nach § 20 NatSchAG MV geschütztes Gehölzbiotop

Baum, nicht gesetzlich geschützt

SATZUNG DER STADT KRÖPELIN

über den
Bebauungsplan Nr. 17

„Gemeindliche Infrastruktur an der
Schulstraße“

gelegen südöstlich der Schulstraße, nordöstlich des Schul- und Sporthallenstandortes,
südwestlich von Wohnbebauung an der Schulstraße und von Wiesenflächen

sowie nördlich der Bahnstrecke Wismar - Rostock

Vorentwurf

Bearbeitungsstand 07.03.2024

Plangrundlagen:
Lage- und Höhenplan, Vermessungsbüro Siwek, Wismar, Stand: Dezember 2022;
digitale topographische Karte, Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern,
© GeoBasis DE/M-V 2024; eigene Erhebungen

Planverfasser:

Auszug aus der topographischen Karte, © GeoBasis DE/M-V 2024

Übersichtsplan

SATZUNG DER STADT KRÖPELIN über den
Bebauungsplan Nr. 17 „Gemeindliche Infrastruktur an der Schulstraße“

Teil A - Planzeichnung

M 1:1000

Verfahrensvermerke

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom 27.01.2022. Die 
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung am 
…………… im Internet unter www.stadt-kroepelin.de und durch Aushang an den 
Bekanntmachungstafeln vom …………… bis zum …………… erfolgt.

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist mit Schreiben vom …………… 
beteiligt worden.

3. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 17, einschließlich der dazugehörigen Begründung, wurde 
am …………… von der Stadtvertretung gebilligt. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB wurde durch öffentliche Auslegung der Planung im Bauamt der Stadt Kröpelin in 
der Zeit vom …………… bis zum …………… sowie durch Bereitstellung im Internet durchgeführt. 
Die Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Veröffentlichung 
am …………… im Internet unter www.stadt-kroepelin.de und durch Aushang vom …………… bis 
zum …………… an den Schautafeln der Stadt Kröpelin. Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, sind gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom …………… zur Abgabe einer Äußerung auch im Hinblick auf 
den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert worden.

4. Die Stadtvertretung hat am …………… den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 17 mit Begründung 
gebilligt und zur Öffentlichkeitsbeteiligung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 17, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), sowie die Begründung dazu wurden nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………… 
bis zum ……………… auf der Internetseite der Stadt Kröpelin veröffentlicht und waren im zentralen 
Bau- und Planungsportal des Landes M-V einsehbar. Darüber hinaus haben die Unterlagen im 
Veröffentlichungszeitraum während der Dienststunden im Bauamt der Stadt Kröpelin öffentlich 
ausgelegen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln 
der Stadt vom ……………… bis zum ……………… und im Internet unter www.stadt-kroepelin.de 
am ……………… und im zentralen Bau- und Planungsportal des Landes M-V bekanntgemacht.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, sind mit Schreiben vom …………… über die 
Öffentlichkeitsbeteiligung informiert und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert worden.

Stadt Kröpelin, den
(Siegel)            Der Bürgermeister

7. Der katastermäßige Bestand innerhalb des Geltungsbereiches am …………… wird als richtig 
dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der 
Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1: 
…….… vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

   , den
(Siegel)

8. Die Stadtvertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am …………… geprüft. Das Ergebnis ist 
mitgeteilt worden.

9. Der Bebauungsplan Nr. 17, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), 
wurden am …………… von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum 
Bebauungsplan wurde gebilligt.

Stadt Kröpelin, den
(Siegel)            Der Bürgermeister

10.Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 17, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Stadt Kröpelin, den
(Siegel)            Der Bürgermeister

11.Der Satzungsbeschluss und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am 
…………… durch Veröffentlichung im Internet unter www.stadt-kroepelin.de und durch Aushang 
vom …………… bis zum …………… an den Schautafeln der Stadt Kröpelin bekannt gemacht 
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214, 215 BauGB) 
und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen 
worden. Die Satzung ist am …………… in Kraft getreten.

Stadt Kröpelin, den
(Siegel)            Der Bürgermeister

Präambel

Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394), wird nach Beschlussfassung der Stadt Kröpelin vom …………… folgende Satzung 
über den Bebauungsplan Nr. 17 „Gemeindliche Infrastruktur an der Schulstraße“, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

Teil B - Text

Es   gilt    die   Baunutzungsverordnung   (BauNVO)   in    der   Fassung   der   Bekanntmachung   vom
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176).

1. Art und Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 BauGB, § 18 BauNVO)

1.1   Innerhalb der festgesetzten Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kommunale 
Infrastruktur“ sind folgende Anlagen und Einrichtungen für Bildungs-, soziale und kulturelle 
Zwecke zulässig:

- Kindertagesstätte,
- Schulen,
- Freizeiteinrichtungen für Kinder, Jugendliche und Senioren,
- Beratungseinrichtungen,
- Veranstaltungsräume,
- Bibliotheken sowie
- sonstige kulturelle und soziale Gebäude
einschließlich aller Einrichtungen und Anlagen, die zu deren Betrieb erforderlich sind, zulässig.

1.2 Die Gebäudehöhe ist gleich der Höhenlage der oberen Dachbegrenzungskante. Als Bezugspunkt 
für die festgesetzte Höhe gilt die mittlere Höhe des gemäß Lage- und Höhenplan anstehenden 
Geländes im Bereich der jeweiligen Gebäudegrundfläche.

2. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)
In der abweichenden Bauweise sind Gebäudelängen über 50,0 m mit seitlichem Grenzabstand 
gemäß § 6 LBauO M-V zulässig.

3. Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen und überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und §§ 12, 14 und 23 BauNVO)
Innerhalb der Gemeinbedarfsflächen sind Anlagen für die Ver- und Entsorgung sowie gestaltete 
Freiflächen und Freiräume mit baulichen Nebenanlagen, wie Spielanlagen, mit Ausnahme der 
Festsetzung unter Punkt 4., auch außerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten, überbaubaren 
Grundstücksfläche allgemein zulässig.

4. Flächen, die von einer Bebauung freizuhalten sind und deren Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)
In den Flächen mit der Zweckbestimmung „Waldabstandsfläche“, die von einer Bebauung 
freizuhalten sind, sind ausschließlich nicht überdachte bauliche Anlagen und Spielflächen sowie 
Flächen, die nur kurzzeitig dem Aufenthalt von Personen dienen, zulässig.

Hinweise

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb der Trinkwasserschutzzone IV der Grundwasserfassung 
Kröpelin. Die damit verbundenen Verbote und Nutzungsbeschränkungen zum Trinkwasserschutz 
gemäß der Richtlinie für Trinkwasserschutzgebiete (DVGW Regelwerk Arbeitsblatt W 101) sowie der 
Schutzzonenverordnungen für das Trinkwasserschutzgebiet „Kröpelin“ (MV-WSG-1936-04) sind zu 
beachten.

Innerhalb des Plangebietes sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Bau- und Kunstdenkmale 
sowie keine Bodendenkmale bekannt. Wenn während der Erdarbeiten Funde und auffällige 
Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist unverzüglich die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde 
zu benachrichtigen und der Fund sowie die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern und 
Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige 
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang 
der Anzeige (§ 11 Denkmalschutzgesetz).

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind Kampfmittelbelastungen des Bodens im Plangebiet nicht 
bekannt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten 
können. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten 
bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, ist aus 
Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen 
und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche 
Ordnungsbehörde hinzuzuziehen.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich der Satzung keine Altablagerungen oder 
Altlastenverdachtsflächen bekannt. Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte 
Belastungen des Untergrundes (unnatürlicher Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter 
Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist der Grundstücksbesitzer gem. § 4 Abs. 
3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht bei der unteren Bodenschutzbehörde des 
Landkreises Rostock wird hingewiesen.

Die in der Satzung genannten Gesetze und Richtlinien können im Bauamt der Stadt Kröpelin, Markt 1 
in 18236 Kröpelin während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Der vorliegende Vorentwurf ist nicht rechtsverbindlich. Alle Rechtsgeschäfte, die auf Grundlage dieses 
Vorentwurfes getätigt werden, geschehen auf eigene Verantwortung.

N


